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Beratungsfolge Sitzungstermin 
 
Ausschuss für junge Menschen 19.09.2001 
 
 
Belegungsplan Sportanlagen 
 
 
Nach den Sportförderungsrichtlinien der Stadt Norderstedt Teil I Punkt 4.10 sind die Belegungspläne für die 
Sportstätten der Stadt Norderstedt vom Ausschuss für junge Menschen zu genehmigen. 
 
Seitens der Verwaltung werden die Belegungspläne zu Beginn eines neuen Schuljahres nur fortgeschrieben bzw. 
geringfügig geändert. In der Vergangenheit wurde der Ausschuss nur beteiligt, wenn es Probleme zwischen den 
Sportvereinen und der Verwaltung gab. Dieses ist zur Zeit nicht der Fall. 
 
Die Verwaltung ist der Auffassung, dass die Belegung der Sportstätten verwaltungsseitig entschieden werden 
kann und die ehrenamtliche Verwaltung nur bei Problemfällen beteiligt werden sollte. Sie schlägt deshalb vor, 
diesen Punkt in den Sportförderungsrichtlinien bei der nächsten Überarbeitung entsprechend zu ändern. 
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